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Gl. Landolt, W. von Greyerz und Jb. Kopp.
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Hegmr's Auchdruckerei in Fenzburg.
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Die schweiz. Zeitschrift fiir das Forstwesen erscheint monatlich, im Durchschnitt
1 Bogen stark, bei D. Hegner in Lenzburg znm Preise von Fr. 2. 50, franko
Schweizergebiet. Bei der Post akwnnirt Fr. 2. 70. —

Der Debit für Deutschland und Oesterreich ist der Buchhandlung
I. I. Ch risten in A a r a n übertragen. Der jährliche Abonnementspreis
für das Ausland beträgt 5 Franken.

Alle Einsendungen sind an Herrn Prof. El. Landolt in Zürich, Reklamationen
betr. die Zusendung des Blattes an Hegner^s Buchdruckern in Lenzburg zu adressiren.

Inhalt: Die Beschaffung von Samen und Pflanzen und deren Einfluß auf
die Förderung des Forstkulturwesens. — Aus dem Bericht der Domänen und For-
sien des Kantons Bern über das Auftreten des Borkenkäfers in den dortigen Wald-
ungen. — Aus dem Rechenschaftsbericht des Forstdepartements des Kts. 'Solothurn
pro 1870. — Mittheilungen aus den Kantonen. — Bücheranzeigen. — Personal-
Nachrichten. — Anzeigen.

Die Beschaffung von Samen und Pflanzen und
deren Ginflust aus die Förderung des Forst-

kulturwesens.
Wenn man ans dem Gebiete der Bodenkultur Neuerungen einfüh-

ren oder bereits eingeführten Verbesserungen möglichst rasch eine all-
gemeine Verbreitung verschaffen will, so darf man sich nicht darauf be-

schränken, die Grundbesitzer über die von der Sache zu erwartenden

Vortheile zu belehren, sondern man muß auch dafür sorgen, daß diesel-

ben das zur Ausführung der Verbesserungsvorschläge erforderliche Ma-
terial in guter Qualität, zu billigen! Preise und ohne große Weitläufig-
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keiten und Unbequenüichkeiten beziehen können. So lange man das nicht

thut, ist es sehr schwer, die Abneigung der Landbau treibenden Bevöl-

kerung gegeil Neuerungen zu bekämpfen, weil ihr konservativer Sinn
sofort wieder die Oberhand über die durch Belehrung bewirkte Lust zur
Einführung einer besseren Wirthschaft gewinnt, wem: sich letzterer Hin-
dernifse entgegenstellen, mit derselben allerlei Unannehmlichkeiten und

Weitläufigkeiten verbunden sind, oder ein ernster Versuch nicht den er-

warteten Erfolg hat, vielleicht gar ganz mißlingt.
Auf dem Gebiete der Landwirthschaft haben sich die Vereine die

Aufgabe gestellt, die Einführung von Verbesserungen durch Erleichterung
der Anschaffung von guten Sämereien, Werkzeugen, Maschinen îc. Zu

fördern und der Staat unterstützt dieselben durch Geldbeitrüge und an-

derweitige Nachhülfe, überdieses sucht er seinerseits durch Prämirung
ausgezeichneter Leistungen und Erfolge das anerkannt Gute zu fördern.

Die Forstwirthschaft erfreut sich dieser freiwilligen Thätigkeit aller

Wohlmeinenden lange nicht in dem Grade wie d.ie Landwirthschaft. Die
Gründe für diese Erscheinung liegen nicht fern; sie zu besprechen, gehört
aber nicht zur vorliegenden Allsgabe, für diese genügt es, aus der That-
fache den Schluß zu ziehen: Da ans dem sonst so bewährten Wege der

freiwilligen Thätigkeit wenig geschieht und wohl noch für längere Zeit
wenig gethan werden kann, so muß der Staat durch seine Forstbeainten

für Beschaffung voll gutem, möglichst billigem, und ohne große Weit-
läustgkeit zu beziehendem Kulturmaterial sorgen.

Die im Forstwesen vorgerücktereil Kantone haben das schon seit

längerer Zeit — zum Theil schou seit 35 Jahren — ill größerem Um-

fange gethan, es handelt sich daher in dieser Angelegenheit nicht mehr

um Vorschläge, deren Richtigkeit erst noch durch Versuche geprüft wer-
den soll, sondern um die Mittheilung von Erfahrungen, die sich längst
als gut und zweckmäßig bewährt habeil.

Ill einem wohl geordneten forstlichen Haushalt, besonders im Ge-

birg, soll zwar der Bedarf an Waldscimereien kein gar großer sein, weil
die Pflanzung als Regel und die Saat als Ausnahme gelten muß, den-

noch ist auch die Allschaffung des Samens möglichst zu erleichtern und

dafür zu sorgen, daß nur gute, keimfähige Waare in die Hände der

Waldbesitzer komme lind zwar zu möglichst billigen Preisen. Nichts kann

deil fleißigeil Kultivator in größere Verlegenheit bringen, als das Miß-
rathen der Saateil in den Pflanzschulen und sehr empfindlich ist der

Schadeil, der dem Waldbesitzer aus dem Mißlingen einer größeren Be-

standesfaat erwächst.
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Nach den gemachten Erfahrungen erscheint es am zweckmäßigsten

darauf zu dringeiy daß diejenigen Sämereien, ^welche fo, wie sie zur
Zeit der Reife ab den Bäumen gepflückt oder unter denselben aufgelesen

werden können, zur Aussaat gelangen, oder dem Verderben stark aus-

gefetzt sind und in Folge dessen am Zweckmäßigsten bald nach dem Ein-
sammeln gesüet werden, oder schwer sind und daher große Transport-
kosten veranlassen, von den Waldbesitzern selbst gesammelt werden. Bie-
tet sich hiezu in den eigenen Waldungen keine Gelegenheit, weil keine

Samenbäume der gewünschten Holzarten vorhanden sind, oder der Same

mißrathen ist, so muß — so weit die Gelegenheit hiezu überhaupt ge-

boten ist — für deren Anschaffung in der nachfolgend näher bezeichneten

Weise gesorgt werden. Zu den selbst zu sammelnden Holzsamen gehören

vorzugsweise die Eicheln und Bucheckern, und die Ulmen-, Hagenbuchen-,

Eschen- und Ahornsamen; gut wird man thun, auch den Weißtannen-
samen selbst zu sammeln, weil sein Ausbringen aus den Zapfen und das

Entflügeln keine großen Schwierigkeiten bietet, Verderbuiß aber sehr leicht

eintritt.
Den Ankauf aller übrigen Waldsamen, sowie der vorstehenden, so

weit die Gelegenheit zum Selbstsammeln fehlt, sollten die Staatsforst-
beamten besorgen und zwar jeweilen für einen ganzeil Kauton. Mög-
licherweise wäre es gut, wenn sich die Forstbeamten mehrerer Kantone

— vielleicht sogar der ganzen Schweiz — zur Lösung dieser Aufgabe
vereinigen würden. Beim Ankauf ist ganz vorzugsweise auf gute, frische

Waare zu sehen, Keimprobe!! sollten nie unterbleiben. — Da der Sa-
menhandel gegenwärtig stark ausgebildet ist, so wird es den mit der

Anschaffung des Samens Betrauten leicht werden, gute Bezugsquellen

aufzufinden und vortheilhafte Lieferungsverträge abzuschließen.

Wo sich im Lande selbst Leute finden, die sich mit dem Einsam-
meln von Samen — namentlich Rothtauueusamen — abgeben und den-

selben beim Ausklengeu und Entflügeln sorgfältig behandeln, ist der von
diesen angebotene Same beim Einkauf vorzugsweise zu berücksichtigen.

Er ist in der Regel sehr gut, überdieses wird dadurch für sonst uuge-
nügeud beschäftigte Arbeiter eine neue Eiunahmsquelle geschaffen. Wo
sich Gelegenheit und Lust zum Samensammelu zeigt, haben die Forst-
beamten die nöthige Anleitung zur Ausführung dieses Geschäftes zu

ertheilen.
Von wesentlicher Bedeutung ist sodann die Organisation des Ver-

kaufs an die Waldbesitzer. Bei dieser ist dafür zu sorgen, daß jeder

Konsument jede ihm wünschbar erscheinende Sorte in beliebiger Quanti-
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tät beziehen könne und daß der Bezug mit möglichst wenig Schwierig-
leiten verbunden sei. Bis jetzt suchte mail diese Aufgabe in der Weise

zu lösen, daß mail kantonale Samenmagazine einrichtete, aus denen

während der Frühjahrszeit an bestimmten Tagen Samen bezogen wer-
den konnte, oder daß man bei den Kreisforstbeamten Ablagen errichtete,
ans denen der Same abgegeben wurde. Diese Einrichtung hat den Vor-
theil, daß sie keine erheblichen Verkaufskosten veranlaßt, und den Sa-
menbezügern Gelegeilheit bietet, sich beim Forstbeamten nach dem zweck-

mäßigstell Verfahreil bei der Aussaat zu erkundigen, dagegen den Nach-

theil, daß die Magazine nicht ununterbrochen geöffnet sind und der Ver-
kauf die Zeit der Forstbeamten gerade während der Ausführung der

Kultureil, wo sie beständig im Wald fein sollten, stark ill Anspruch
nimmt. Die Nachtheile würden sich am leichtesten dadurch beseitigen

lassen, daß man den Verkauf gegen eine vom Staate zu bezahlende

Verkaufsprovision zuverläßigen Detailhändlern (Spezerei- w. Handlun-
gen) übertragen würde. — Auf die oben erwähnten Vortheile müßte
dabei freilich verzichtet werden Dieser Punkt wäre einer einläßlichen

Besprechung durch die Beamten, welche sich bisher mit dieser Angelegen-

heit vorzugsweise beschäftigten, werth.
Mit Rücksicht alls die Anschaffung der Pflanzen muß zunächst die

Regel aufgestellt und möglichst strenge befolgt werden, daß jeder größere

Waldbesitzer, also vorab die Gemeinden und Genossenschaften, ihren
Pflanzeilbedarf selbst erziehen und zwar in Saat- und Pflanzschulen mit
der möglichsten Sorgfalt. Nur der Waldbesitzer, der seinen Pflanzen-
bedarf selbst erzieht, ist bei seinem Kulturbetrieb von Dritten unabhängig
und nur derjenige, welcher ausschließlich ganz gute Pflanzen setzte, die

auf dem Transport nicht gelitten haben, kann mit Sicherheit auf ein

den Witternngsverhältnissen angemessenes Gedeihen derselben rechnen.

Voil dieser Regel ist nur insoweit und so lange eine Ausnahme zu machen

als es ail der nöthigen Sachkenntniß zur Anlage und Pflege von Pflanz-
schulen fehlt. Den kleinern Waldbesitzern mit unregelmäßigem, oder,

wenn regelmäßigem, ganz kleinem Pflanzenbedarf, kann man nicht zu-

muthen, die Pflanzen selbst zu erziehen, sie müssen daher dieselben an-

kaufen, wozu ihnen in möglichst günstiger Weise Gelegenheit zu ver-
schaffen ist. Auch hiebei ist darauf Bedacht zu nehmen, die sachbezüg-

lichen Einrichtungen so zu treffen, daß nur gute Waare zum Verkauf
gebracht werde und die Bestellung und Lieferung der Pflanzeil mit we-

nig Schwierigkeiten verbunden sei. Letzteres ist voll besonderer Beden-

tling, weil die Pflanzen bei der trockenen Frühlingswitterung auf dem
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Transport sehr leicht leiden und ganz besonders dann in schlechtem Zn-
stände versetzt werden müssen, wenn sie, ungünstiger Witterung oder

Mangels an Arbeitern wegen, nicht sofort nach der Ankunft verwendet

werden können.

Die Aufgabe, den Pflanzenankauf allen kleinen Waldbesitzern, sowie

denjenigen größern, welche zur Erziehung derselben noch nicht befähigt

sind, möglichst zìl erleichtern, muß wieder den Staatsforstbeamten in erster

Linie zugewiesen werden. Sie werden dieselbe lösen, wenn sie nicht nur
dafür sorgen, daß in den Staatswaldungen ein den Verhältnissen ange-

messener Pflanzenüberschuß über deu eigenen Bedarf hinaus erzogen

werde, sondern ihren Einfluß bei den größeren Waldbesitzern — nament-

lich bei denjenigen, die ein sachverständiges Forstpersonal haben — auch

in der Richtung geltend machen, daß sie dieselben zur Erziehung eines

Pflanzenüberschusses und zum Verkauf desselben zu mäßigen Preisen
veranlassen. Je gleichmäßiger die Pflanzschulen, iu welchen Pflanzen

zum Verkauf erzogen werden, iiber das ganze Land vertheilt sind und

je größer deren Zahl ist, desto mehr Pflanzen werden bezogen und in
den Wald versetzt und desto sicherer werden sie all- und fortwachsen und

ihreil Eigenthümern Freude und Nutzeil bringen.
Alle, die sich die Erziehung von Pflanzen zum Verkauf zur Ausgabe

machen, müssen es sich angelegeil sein lassen, nur ganz gutes Material
uild zwar in den Sorten zu erzieheil, die vorzugsweise verlangt werden
und für die betreffende Gegend besonders empfehlenswert^ sind. Es ist

hier nicht der Ort, eine Anleitung zur Pflanzenerziehuug zu geben, auf
einen Fehler bei derselben muß aber doch aufmerksam gemacht werden,
weil er gar zu häufig vorkommt und immer zum Verkauf von schlechtem

Material führt. ^Es ist das die Verwendung von zn großeil Samen-
quantitäten in die Pflanzschulen. Wer zu viel Samen säet, kann nicht
alle Pflanzen verschulen, entschließt sich aber doch nur ungern dazu, den

Ueberfluß wegzuwerfen. Die Saatbette werden etwas gelichtet und die

Pflanzen, wenn sie lang genug sind, verkauft oder verwendet; solche

Pflanzen sind aber schlechter als die aus Bestandessaateu oder natürlichen
Jungwüchsen ausgehobenen.

Soll man Samen und Pflanzen unter dem Ankaufs- beziehungs-
weise Produktionswerth verkaufen und welche Grundsätze sollen über-

Haupt bei Festsetzung der Preise befolgt werdeil? Diese Frage kann nicht

ohneBerücksichtigung der örtlichen Verhältnisse beantwortet werden. Bei
der ersten Einführung der Waldkulturen ist es entschiedeil gut, den Beu-
tel der Waldeigenthümer möglichst zu schonen, weil gegen die Ausführung
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der Kulturen auch der Einwand geltend gemacht wird, die Ausgaben seien

zu groß und werden durch deu zu erwartenden Mehrertrag nicht ersetzt.

Die Einführung der Aufforstungsarbeiten wird daher wesentlich gefördert,
wenn man den Samen und — soweit Pflanzen vorhanden sind otur in
deu Staatswaldungsn erzogen werden können, auch diese — zu ermäßig-
tem Preise oder, wenn die Mittel dazu ausreichen, ganz unentgeltich
abgiebt. Hat dagegen das Kulturwesen einmal Wurzel gefaßt und ist

die M hrzahl der Waldeigenthümer von dessen Zweckmäßigkeit überzeugt,
dann darf man die in der Preisermäßigung liegende Begünstigung all-

mälig zurückziehen.

Zuerst wird man das mit Rücksicht auf die Pflanzen thun, weil die

Abgabe von solchen zu einen: Preise, der unter deu Produktionskosten
steht — namentlich wenn sie in ausreichender Weise und auch au die

größeren Waldbesitzer erfolgt — das größte Hinderniß für die allgemeine

Einführung der Erziehung der Pflanzen durch alle größerei: Waldbesitzer
bildet. Jedermann findet es vortheilhafter, die Pflanzen unentgeltich
oder zu ermäßigten: Preise aus den Staatswnlduugen zu beziehen, als
sie mit größeren Kosten selbst zu produzireu. Es rechtfertigt sich daher

nicht nur, sondern liegt ganz in: Interesse der Förderung eines ratio-
nellen Kulturbetriebes, die Pflauzeupreise Zum Mindesten den Erzeugungs-
kosten gleichzusetzen, sobald die Banuwarte befähigt sind, gute Pflanz-
schulen anzulegen und dieselben sorgfältig zu pflanzen. Bein: Samen
kann man die ermäßigten Preise ohne Nachtheil auch dann noch fort-
bestehen lassen, wenn auch ohne Anwendung diefer Maßregel kein Pfund
weniger gekauft würde. Nothwendig ist aber auch hier die Ermäßigung
nicht mehr, sobald das Kulturweseu allgemein eingeführt ist; es liegt
sogar etwas Stoßendes in derselben, indem man aus Staatsmitteln
diejenigen am kräftigste:: unterstützt, die es am wenigsten nothwendig
haben, die reichsten Gemeinden und Korporationen. Der Sorge für die

Anschaffung des Samens und einer sorgfältigen Ordnung und Ueber-

wachung des Verkaufs dürfen sich dagegen die Forstbehörden auch dann

nicht entziehe::, wenn die Mehrzahl der Waldeigenthümer die Kulturen
aus eigenem Antrieb ausführt.

Soweit man in der angedeuteten Weise vorgeht und es nebenher

nicht an Belehrung über die Vortheile und die zweckmäßige Ausführung
der Kulturen durch Wort und Beispiel fehlen läßt, wird der Erfolg
nicht ausbleiben. Die Wiederaufforstuug der Schläge und die Aus-
besserung lückiger Jungwüchse wird allmälig volksthümlich werden und
es werden in nicht allzuferner Zeit die Waldbesitzer die Ausnahme bit-



— 59 —

den, welche in Sachen nichts thun. Wo man dagegen die Sorge um
die Anschaffung des erforderlichen Kulturmaterials den einzelnen Wald-
beschern überläßt, da wird sich die Mehrzahl derselben durch die ihnen

entgegentretenden Schwierigkeiten von einem entschiedenen Vorgehen
abschrecken lassen und die allgemeine Einführung der Forstverbessernugs-
arbeiten wird sehr verzögert werden. Möchten die Regierungen der-

jenigen Kantone, die im Forstwesen noch zurück sind, auch hieraus die

Ueberzeugung schöpfen, daß die Anstellung voll Sachkundigen unbedingt
nöthig sei, wenn die Einführung eines geordneten Forstwesens nicht gar
zu lange auf sich warten lasseil soll.

L a n d o l t.

Aus dem Bericht der Domänen und Forsten
des Kantons Bern über das Austreten des
Borkenkäfers in den dortigen Waldungen

d. d. 26. Nov. 1871.

Nach deil diesen Monat eingegangenen forstamtlichen Berichten
haben die erlassenen Verordnungen, Instruktionen und Weisungen sich

im Ganzen als zweckmäßig bewährt und die Erfolge in der Bekämpfung
des Jnsektenschadens können durchgehends als günstig bezeichnet werden.
Die Bevölkerung begreift mehr und mehr die Nichtigkeit der getroffenen
Maßregeln und leistete den erlassenen Verordnungen gehörig Folge;
Widersetzlichkeiten kamen sehr wenige vor, dagegen größere oder unbe-
deutendere Fälle von Nachlässigkeit. Dieselben wurden jedoch dem

Richter überwiesen und so bestraft, daß Jedermann bald einsah, daß
eine Umgehung der gegebenen Vorschriften nicht möglich sei.

Die Zahl der feit Erlassuug obiger Verordnung in Folge von
Borkenkäferbeschädigung gefällten Bäume beläuft sich auf circa 19,000
Stämme, welche sich auf eine Fläche von circa 120,000 Jucharten
Roth- und Weißtannen-Waldungen vertheilen. Die Zahl der gefüllten
Bäume beträgt in den verschiedenen Forstkreisen:

Thun 130. Mitteland 870
Seland 360. Erguel 3230

Emmenthal und Oberaargau 10,400,

Pruntrut 4000.
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